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Gebühren für die Nutzung öffentlicher Räume und Sportanlagen der Gemeinde Zeuthen 

 

Die Gebühren gelten pro angefangene Nutzungsstunde (inklusive Vor- und Nachbereitungszeit). 

 

Die Gebühren für den laufenden Sport- und Trainingsbetrieb in den Sporthallen werden anteilig auf die 

genutzte Fläche berechnet. 

 

1.Cafeteria der Musikbetonten Gesamtschule "Paul Dessau"                       6,00 € 

 

   

2. Sporthalle der Grundschule am Wald  

 Jugendraum                                                                                    30,00 €                                                                         

 Tribüne                                                                                             152,00 € 

 Pro Sportfeld                                                                           125,00 € 

 Ganze Halle (ohne Tribüne)                                                      375,00 € 

 

  

3. Mehrzweckraum mit Küche im Bürgerhaus  

 Veranstaltungsraum groß (VR 1+ VR2)                                  69,00 €                                                  

 Veranstaltungsraum 1  (56m²)                                                45,00 € 

 Veranstaltungsraum 2  (30m²)                                                24,00 € 
 

4. Mehrzweckraum im Sport- und Kulturzentrum (inkl. Foyer-Küche)             9,00 € 

 

 5. Mehrzweckhalle ohne MZR im Sport- und Kulturzentrum 

 

 Sportfeld 1 (645m²)                                                                        44,00 € 

 Sportfeld 2 (323m²)                                                                        22,00 € 

 ganze Halle                                                                                    66,00 € 

 

6. Leseraum der Bibliothek, inklusive Sanitärräume                                    26,00 €
   
7. Sportplatz Schulstraße (inkl. Nutzung der Umkleiden im SPOX)                 270,00 € 

 

 

Nutzung am Samstag, Sonn- und Feiertag 

 

Die Gebühren  erhöhen sich bei der Nutzung der öffentlichen Räume und Sportanlagen gemäß § 1 (3) 

am Samstag, Sonntag und Feiertag wie folgt (Aufschlag):  

 

 Samstag 50 %,  

 Sonn- und Feiertag 100 % 

 

 

 


